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DerRechnungshofüberdieWienerGemeindegebarung1931.
AllgemeinerTeil .

DerRechnungshofhatfastdreiMonatehindurchdieGebarungder
GemeindeWienundderGaswerke,ElektrizitätswerkeundStrassenbahnein¬
gehendüberprüftunderstattet damitseinendritten BerichtandenWiener
Gemeinderat.ImVorjahreist danebenaucheinBerichtandieMagistrats¬Direktionergangen,in demlediglichdiebelangloserenWahrnehmungenent-¬
haltenwaren .Diesunterbleibtheuer ,undzwar ,wiederRechnungshofwört- ¬
licherklärt ,"abweichendvonderbeiderKontrolleandererautonomenKör¬
perschaftenbeobachtetenGepflogenheit ". DerGesamtberichtenthältdeshalb
auch"untergeordneteoderreinformelleAngelegenheiten";diesdeshalb,weildervorjährigeVorgang- nachdenWortendesRechnungshofes-"zu
unzutreffendenMissdeutungenAnlassgab " .DerBerichtwurdebekanntlichals
Geheimberichtbezeichnet ,obwohler den vonder MinderheitentsendetenMit- ¬
gliedernderLandesregierungimOriginalzurEinsichtzugänglichgemachtworden ist .

InsachlicherBeziehungstelltderRechnungshofzunäshstfest,
dass ziffernmässigeUnrichtigkeitenabgesehenvonvereinzeltenRechenfeh¬
lernnichtwahrgenommenwurden,IngenauerSchilderungwirdsodanndie
EinwirkungderWirtschaftskriseaufdenHaushaltderGemeindedargelegt.Die
Kassenbestände,dieanfangs1929nochrund42MillionenSchillingausmach¬
ten ,sindauf1MillionSchillinggesunkenundauchdieserReststandkonn¬
te nurdadurchnachgewiesenwerden,dassausdenangesammeltenRücklagen
10MillionenSchillingentnommenundden„EigenenGeldern "einverleibt
wurden .RechnungshofundMagistratstimmenin derAuffassungüberein ,dass
dieseRücklagentatsächlicheinenwennauchgebundenenBestandteilderKas¬
senbeständebilden .DieBeauftragtenverweisenin ihrerAntwortdarauf ,dass
es unterUmständenmöglichgewesenwäre ,die Kassenbeständevorderansich
sounerwünschtenAufzehrungzubewahren ,dochhättedieseinenochweiter¬
gehendeEinengungder Bau -undInvestitionstätigkeitzur Folgegehabt ,
wasder Magistratnicht verantwortenzu könnenglaubte .

AnlangenddieNeuordnungdesBuchhaltungs-undRechnungsdien¬
stesverzeichnetderRechnungshofalserfreulicheTatsache,dassimSinneseiner Anregungmit der Umstellungvonder Doppikauf dieKameralistik
fortgefahrenwurdeunddadurchPersonalerspartwerdenkonnte.Aberauchda¬
rüberhinausmachtesicheinefühlbareArbeitsentlastunggeltend ,dieden
übrigenAufgabenderBuchhaltung,vorallemderVertiefungderZensurge¬
schäfte ,zugutekommenwird .AusdenMitteilungenderBeauftragtenhiezu
gehthervor ,dasszurZeitdererstenEinschaudesRechnungshofes50Ver¬
waltungszweigedoppischgeführt wordensind ,währendim Jahre 1933nurmehr
21für diesesVerrechnungssystemübrigbleiben .Allerdingsbestündenbezüg¬
lich dieser rein fachlichenFragenzwischendenAnschauungendesKontroll¬
amtesunddesMagistratesVerschiedenheiten.WiesehrbeiderBehandlungderar
tigerFragendieMeinungenauseinandergehen,beweisedieTatsache,dass
die BundesregierungimLaufeder Zeit wiederholtzwischenderbruttomäs-¬
sigenunddernettomässigenDarstellungdesVoranschlagesgewechselthabe
und erst wieder für das Jahr 1933 bei mehrerenGebieten eine solcheAen¬
derung eintreten lasse .

DerRechnungshofbehandelt sodanndie wechselseitigenVergü¬
tungendereinzelnenDienstzweigeuntereinander,diesichnachseinerAn¬
wichtnurbei denaufGewinnabgestelltenBetriebenrechtfertigenlassen .562
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SonsttäuschensolcheWertdurchführungenEinnahmenvor ,die sichnicht
ergebenhaben ,undentstellendasGebarungsbild.DieAntwertderBeauftrag¬
tenhebthervor ,dassschonseit einigenJahrenimVoranschlagausdrück¬
licheinbesondererAusweisüberdieseblossrechnungsmässigenEinnahmen
undAusgabenbeigefügtwird .Darausergebesichzweifelsfreieinganz
klaresBildderkassamässigwirksamenGebarung.AnBeispielenwirddar-¬
getan ,dassauchbei derHoheitsverwaltunggewisseWertdurchführungen,wie
etwadiePensionsbeiträgederBeamten,dieeineZwecksteuerdarstellende
Wasserkraftabgabe ,unerlässlich sind .

BezüglichderInterimsgebarungstellt derRechnungshoffest ,
dass der Magistrat selbst schon nach dieser Richtung hin weitgehendeAn¬
ordnungengetroffenhabe ,dochverbleibennachseiner Me- inungnochimmer
weitergehendeEinschränkungsmöglichkeitenundsie werdenauchempfohlen.
DieBeauftragtenstellenhiezufest ,esseiimSinnederAnregungverfügt
worden ,dassbeginnendvom1 .Jänner1933vierteljährlich genaueAus-¬
weise über die Interimsgebarungangelegt undalle diese Posten einerUeber- ¬
prüfungunterzogenwerdenmüssen .AufdieseWeisewerdees möglichsein ,
jedeüberflüssigeDurchführungnichtnurraschestenszubeseitigen ,sondern
auch für die Zukunft hintanzuhalten .

DerRechnungshofgibt der AuffassungAusdruck ,dassdieEr-¬
fordernisse1931in einemdenunabweislichenAufwandübersteigendenAus¬seien .
masseveranschlagtworden /DieseVermutungwerdedurchdie Feststellungbe-¬
kräftigt ,dass bei vielen VerwaltungszweigenweitgehendeErsparnisseer¬
zielt wurden ,diesichdurchdie"anerkennenswerten ,auftunlichsteEin¬
schränkungdesSachaufwandesabzielendenBemühungendesMagistrates "allein
nicht erklären lassen .Die Beauftragtentreten dieser Meinungmit derfol¬
genden Darstellungentgegen :

" Esist eine nahezuausnahmslosbei allen öffentlichen undpri¬
vatenHaushaltender Weltzu beobachtendeErscheinung ,dassdieAusgaben
imZusammenhangmitderKrisemehroderminderstarkeingeschränktwerden
mussten .DiesemSchicksalkonnteauchWiennicht entgehen ,so wenigwie
derBundunddie anderenBundesländer .EskannaberaussolchenMinderaus¬
gabenwohlnichtabgeleitetwerden ,dassfrühereinunzulässigerAufwand
betrieben wordenist .Es handelt sich vielmehrumSparmassnahmenoftsehr
drückenderundauf die Dauerwohlüberhauptnicht aufrechterhaltbarerArt .
VieleEinschränkungen,wiebeispielsweisebei denErhaltungsarbeitenvonGe¬
bäuden ,Strassenundvielesandere ,könnennuraufein ,mituntervielleicht
auchaufzweiJahreangeordnerwerden,dieAuslagenerwachsenaberdann
mit zwingenderGewaltundmituntersogarmit erhöhtenKosten .Trotzdemmuss
aber ,wennebendie Mittelnichtvorhandensind ,dieserWegbeschritten
werden ,bei demmansich überdiesbewusstsein muss ,dass er eineVermeh.
rungder Arbeitslosigkeitbedeutetunddamitwieder- selbst nur reinfis¬
kalischbetrachtet-eineVerringerungderSteuereinnahmen,eineVermehrungderWohlfahrtsausgabenmitsichbringt .DievielfachbesondersstarkenUn¬
terschiedezwischenVoranschlagundRechnungsabschluss1931findenihre
Aufklärungin derTatsache ,dassdasBudgetbereitsvomGemeinderatverab¬
schiedet war ,als im Jänner 1931 mit rückwirkender Kraft vomJahresbeginn

die Abgabenteilungtief einschneidendzu UngunstenWiensverändertworden
ist .Dannerfolgteder Zusammenbruchder Credit - Anstaltunddie danurchausge¬
löste überausheftigeVerschärfungderschonherrschendenWirtschaftskrise.
DaranknüpftesicheinneuerlicherstarkerRückgangdergemeinschaftlichen
BundessteuernundMindererträgnissebei denGemeindeabgaben.EswarPflicht
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des Magistrates ,förmlichvonMonatzu MonatneueEinschränkungemassnah¬
menzutreffenundkeineAusgabenzuzulassen,fürdieeineBedeckungnichtmehr vorhandenwar !

Wasdie Zweckmässigkeitder Gebarunganlangt ,gehteinHinweis
desRechnungshofesdahin ,bei der Gebäudeerhaltungdie zentralenGruppen
für Beheizung ,Installation undbauliche Herstellungennicht mitjeder
kleinsten Anschaffungzu befassen ,waseine überflüssigeSchwerfälligkeit
bedeute .DerMagistratzieht zurAbstellungdiesesMangelsdieEinrich-¬
tungvonkleinenGeldverlägenfürsolcheunwesentlicheReparatureninEr¬

wägung .

AufdenHinweisdesRechnungshofes,dassbei denWohlfahrtsan¬
stalten aller Art rund900verschiedeneDrucksortenin Verwendungstehen ,
erwiderndie Beauftragten ,dassdie so grosseVerschiedenartigkeitder
städtischenAnstaltenzahlreicheSpezialdrucksortennotwendigmache ,doch
werdeauch nach dieser Richtunghin gespart und es seien bereits heuer
dtwa 60 Brucksorten ausgeschieden worden .

DerRechnungshofführt aus : Eineder wichtigstenAufgabender
Verwaltungstätigkeitist unbestrittenin jedemöffentlichenHaushaltedie
VerfügungüberdiebewilligtenKredite .EingedenkderhervorragendenBedeu¬
tung ,die dieser Aufgabezukommt,habenauchdie massgebendenStellender
HemeindeWienjeweilsstrengeundbindendeVorschriftenin dieserBeziehung
erlassen ,die im allgemeineneine anerkennenswerteOrdnungauf demGebiete
derGemeindefinanzengewährleisten".DennochhaftedeneinschlägigenVor¬
schriften der Nachteil an ,dass sie in Einzelerlässen zerstreut sind ,wes- ¬
halbsichdiebaldigegrundsätzlicheFestlegungdurondenGemeinderatin
FormeinerGemeindehaushaltsordnung,allerdingsnachAbschlussderReformen
auf demGebiete des Rechnungswesens ,ompfehle .Die Beauftragten hebenher¬
vor ,dassseit demersten HinweisdesRechnungshofesimJahre1930dieZeitgeblieben sei .keineswegsungenützt Es wurdenvielmehr als VoraussetzungderSchaf¬
fungeiner Gemeindehaushaltsordnungsehr tiefgehendeReformendesRech¬
nungswesensvorgenommen ,die allerdings im Hinblick auf die bereits erwähn¬
tensachlichenMeinungsverschiedenheitannochnichtendgültigabgeschlos-¬
sensind .Dahererachtetes der Magistratals einengangbarenAusweg,zu¬
nächsteinzelneGebieteeiner Sonderbehandlungzuunterziehen.

PersonalangelegenheitenundVerwaltungsreform.
Als eine EinrichtungvonfraglichemWertbezeichnet derRech¬

nungshofdie nacheinembestimmtenSchlüsselerfolgendeUeberwälzungder
Pensionslastenaufdie BetriebeundbetriebsmässigenDienstzweige.Beweis
dessen musste im Jahre 1931 ,allerdings mit Genehmigung des Finanzausschus¬

Fückgangigsesin einembestimmtenFalledieanteiligePensionsüberwälzunggemacht
werden ,Die Beauftragtenlegen dar ,dass für den weitausüberwiegenden
Teil der Gemeindegebarungdurch die kameraleVerrechnungdie Anlastungvon
Pensionsquotenüberhauptentfällt .Nachdieser Richtungsei also derdem
Rechnungshofals wünschenswerterscheinendeZustandbereits gegeben. Die
ausnahmsloseDurchführunghätte aberbei denBetriebendieunerwünschteWirkung ,dass die tatsächlich vorhandenenRegiepostenimVorenschlagund
Rechnungsabschlussnichtausdrücklicherscheinen .Daswürdeinsbesondere
bei jenenZweigen ,die mitderPrivatwirtschaftimWettbewerbstehen ,wie
etwa Werkstätten ,Dampfwäscherei„Bäckerei ,das richtige Bild trüben .Es
könntesichunterUmständeneinescheinbareWettbewerbsfähigkeitergeben,
die in Wirklichkeit nicht mehrbesteht .Allerdings hat es sich beidieser
letzteren Gruppeals notwendigerwiesen ,nicht mit demallgemeinenDurch¬
schnittsersatz der gesamtenHoheitsverwaltungzu kalkulieren ,sondern
blossjenePensionslastenaufzubürden,die tatsächlicherwachsen.Derdurch¬564
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schnittliche Pensions - satz der Hoheitsverwaltung beträgt gegenwärtig
27Prozentundist insbesondereaus solchenZweigenentstanden ,dieseit
altersher Aufgabe der Gemeinde sind und daher auch eine entsprechend grosse
AnzahlvonPensionisten ,WitwenundWaisenhaben .SozumBeispiel dasSchul-¬
wesen und die eigentlichen Zweige der Hoheitsverwaltung . Sohaben die städ - ¬
tischen Werkstätten in Meidling ,die erst im letzten Jahrzehntentstanden
sind ,eine nur ganz bescheidene Zahl von bereits Versorgungsberechtigten .
Die Arwendungeines 27 prozentigen Zuschlages bedeutete also dort eine mit
denTatsachenin gar keinerWeiseübereinstimmendeMehrbelastungundliess
im Gegensatze zum wirklichen Tatbestand den Betrieb als völlig unrentabel
erscheinen .Das war für den Finanzausschuss bestimmend ,in seiner Sitzung
vom21 .März 1932 zu beschliessen ,dass den städtischen Werkstätten nurdie
tatsächlich erwachsenden Pensionslasten in Anrechnungzu bringensind ,

Bezüglich der in der Hoheitsverwaltung in Kraft stehenden Kel¬
lektivverträgewill der Rechnungshofnicht mitder Bemerkungzurückhalten ,
dass sie nicht überaus verwickelte Bestimmungenüber die Hauptlöhne undeine
verwirrendeFülle vonZulagenundPrämienenthalten ,sondernauchreichlich
hohe Entlohungen festsetzen .Es wäre erwägenswert ,angesichts der bedrängten

Finanzlagedie Bestimmungender Lohnverträgezu vereinfachenunddieLohn¬
sätze mit dengeschmalertenBudgetmittelnin Einklangzu bringen .DieBeauf-¬
tragten erwidern ,dass die Kollektivverträge ausnahmslos auf Beschlüssen des
Gemeinderatesberuhen .Die vomRechnungshoferwähntenZulagenundPrämien
tragen teulweise der Eigenart einzelner Betriebszweige Rechnung ,wiebei¬
spielsweise bei der Kanalräumung ,Kehrichtabfuhr und so weiter ,andere sind
aus Anlass von Betriebsverbesserungen zugestanden worden .Daben musste das
PersonalMehrleistungenübernehmenundes warendahersolchePrämienanund
füe sich durchaus wirtschaftlich .

Finanzwesen.
Der Rechnungshofzeichnet das wenigerfreuliche Bild desstar¬

ken Rückgangesder Abgabenertragsanteile und der Gemeindesteuern ,dasdurch
die fast gleich gebliebene Rückstandszifferder Gemeindeabgabenvonrund
24 ' 5Millionen Schilling ergänzt werde .Die Beauftragten machen darauf auf - ¬
merksam ,dass im Rechnungsabschluss 1931 in der Anmerkung3 zur . R .201
( Seite 10 )die Abgabenrückständeper 31 .Dezember1931 geenndert nachden

einzelnen Abgabenausgewiesen sind .UmMissverständnisse zu vermeiden ,sei
auch an dieser Stelle hervorgehoben ,dass es sich nicht etwa um die Rück¬

stände des Verwaltungsjahres1931allein handelt ,sondernumdiegesamten
Rückstände seit Einführung der bezüglichen Abgabeüberhaupt .

Bezüglich einiger vom Rechnungshof hervorgehobenen Rechenfehler
und nachträglich nur unvollständig durchgeführter Richtigstellungen wirdder
Aufschluss dahin gegeben ,dass die Hauptbücher für die Ueberprüfung durch
das Kontrollamt und den Rechnungshof selbst in einem so starken Masse be¬
nötigt werden ,dass mancheRichtigstellungen erst später erfolgen können .
Es besteht aber nach dieser Richtunghin eine genaueEvidenzaller noch
offenen Posten .

Der Anregungdes Rechnungshofes ,nachträglichen Streichungenin
den Abagbekontoblätterndas Handzeichendes dafür verantwortlichenBeamten
beifügen zu lassen ,wird entsprochen .

Vielfach weit zurückliegende Rückstände ,die vermutlich unein¬
bringlich sind ,sollten zur Erzielung einer nicht unwesentlichen Vereinfa¬

chungnach Ansicht des Rechnungshofesabgeschrieben werden ,zumalsie des¬
halb noch nicht ausser Evidenz gebracht werden müssten .Die Praxis des
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MagistratesgehtnachseinerDarlegungdahin,dassbeiKohkursenvonAk-¬
tiengesellschaftenundGesellschaftenmitbeschränkterHaftung,beidenen
nachderLiquidierungeinepersönlicheHaftungnichtmehrbesteht,dieAb-¬
schreibungtatsächlicherfolgt.EbensogeschiehtdiesinallenjenenFällen,indenenessichumgeringeBeträgehandeltunddieEinbringungaufGrund
wiederholterfolglosdurchgeführterExekutionenaussichtliserscheint,fernerbeiAuswanderung,Verfallenin dieArmenversorgungoderbeiAblebenmit
armutshalberabgetanerErbschaft.DiediesbezüglichenVorschriftenwerdenaberjedenfallsneuerlichin Erinnerunggebrachtwerden.

EinervorzeitigenAbschreibungsonstigerRückstände,diezwar
indieserZeiteinerungewöhnlichenWirtschaftskriseuneinbringlichsind,
aberbeieinerBesserungganzoderteilweisehereingebracht werdenkönnen,stehtdasfolgendeBedenkenentgegen:Eskannzwareinbereitsabgeschrie¬
benerBetragnochimmerdenGegenstandderEinhebungbilden ,dochmussvor¬
her ,dadieseForderungdurchdieAbschreibungausdenBüchernverschwundenist ,dieVorschreibungwiederhergestelltwerden.Esmüsstediesgeschehen,
ohnedassmannochzubeurteilenvermag,obneuerlicheEinhebungsschritte
einenErfolghaben.Bleibteinsolcheraus ,sowäreeinenochmaligeAbschreibungnotwendig.DarauswürdesichalsoeineMehrarbeitergeben.

ZudervomRechnungshoffestgestelltenunterschiedlichenBehand¬
lungvonGemeinschaftsküchenbeiderFürsorgeabgabeerwidertderMagistrat,
dassimbeanständetenFalledieBetriebsküchedieungewöhnlicheFormeinerGenossenschafthatte .DiesgabzueinerstrengerenAuffassungdiesesbe¬
sonderenGrenzfallesAnlass,dochwirdderAnregungdesRechnungshofes,auchhierdieAbgabenfreiheitanzuerkennen,entsprochenwerden.

EineReihevonHinweisenaufuntergeordneteFehlerbetrifftdie
Konzessionsabgabe.Weitersist demRechnungshofdieungleichmässigeBehand-¬
lungjenerVereineaufgefallen,diederKörperschaftssteuerunterliegen.Es
giltdiesinsbesonderenachderRichtunghin ,dasseinTeildieserVereine
sobemessenwurde ,als ober nichtderKörperschaftssteuer,sondernder
allgemeinenErwerbsteuerunterliegenwürde .FürdenletzterenVorgangfehlt
derzeitdiegesetzlicheUnterlage.DadiestrenggesetzmässigeBehandlung
derVereine,wiederRechnungshofselbstbetont,ineinzelnenFälleneine
Härtebedeutet,wäreallenfallsimWegederGesetzgebungAbhilfezuschaffen
DerMagistratkennzeichnetdieschwierigenVerhältnisse,dieaufdiesemGe-¬
bieteentstandensind .EinerseitsunterliegendieVereineaufGrundvonErker
nissendesVerwaltungsgerichtshofesin derRegelderKörperschaftssteuer ,was
eineKonzessionsabgabevonmindestens100Schillingbedingt ,währendfrüher
zumeistbless5 SchillingvomMagistratvorgeschriebenwurden.Anderseits
hatdasFinanzministeriumdurcheinenErlassausgesprochen,dassbeiVerei¬
neneineKörperschaftssteuerunter50SchillingüberhauptnichtzurVör¬
schreibunggelangensoll ,wodurchfür die BemessungderKonzessionsabgabe
eine genaueRichtlinieüberhauptfehlt .Essollen vorliegendeBeschwerden
schondemnächstderAbgabenberufungskommissionvorgelegtwerden,umaufGrundihrerEntscheidungzurKlarheitzugelangen.

EinHinweisdes Rechnungshofesgilt demUmstand ,dass dasSta¬
dion - Geländesamtallen Baulichkeitender Betriebsgesellschaftgegeneinen
Anerkennungszinsvonbloss100Schillingüberlassenwird ,obwohlschonfürdie eingezahlteStammeinlagevon175 . 000SchillingkeinGewinnanspruchbe¬
steht .Die Beauftragten bekunden ,dass der GründungsvertragderStadionbe -¬
triebsgesellschaftvomGemeinderatgenehmigtwurde ,ebensoderBenützungsver¬
tragüberdasGelände. DerblosseAnerkennungszinsist mitderausdrücklichen
Begründungbeschlossenworden,dasses sichumkeinegovöhnlicheVerpachtung,
sondernumdie Förderungdes Körpersporteshandle .566
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WohlfahrtswesenundsozialeVerwaltung.
VermeidbarwäreesnachAnsichtdesRechnungshofes ,dassbeideneinzelnenAnstaltenin Wien ,diesichdochleichtuntereinanderfernmünd¬

lichinsEinvernehmensetzenkönnten,fürvollkommengleichartigeLeistun¬
genverschiedenePreiseaufscheinen.ZufolgederAntwortdesMagistrates
ist dieEinheitlichkeitderPreisedurchdiezentraleBewirtschaft-ung
beidenwichtigstenAnstaltserfordernissengewährleistet .Dasbeziehtsich
auchaufLebensmittel,dienichtdemVerderbenunterliegen.DieübrigenEr¬
fordernissekönnenvondenAnstaltenimHandeinkaufbesorgtwerden,wobeiabgesehenvongewissenQualitätsunterschiedenauchdurchdieLagederAn¬
staltenunddiedadurchbedingtenZustellungskostenkleinePreisschwankungenunvermeidbarsind .

GrössereSparsamkeitwirdbeidergegenwärtigüblichenAusstat-¬
tungderaustretendenPfleglingedesKinderheimesWilhelminenbergempfoh¬
len ,wiewohldieserAufwandvorläufignochauseineramerikanischenSpende
bestrittenwird .ZufolgederAntwortdesMagistrateswurdedieSpendeaus-¬
drücklichzudemZweckegewidmet,fürdieaustretendenKinderineinemdas
sonstigeMindestmassübersteigendenGradevorzusorgen.

Auchdiesmalverweistder Rechnungshofauf die in hohemMasse
ausständagenVerpflegskostenersätzefürAuskänderundregt ,dadieErsatzan
sprüchewohlals aussichtsosbetrachtetwerdenkönnen ,die Abschreibungan .
DerMagistratwirddementsprechen,betontabernochmals,inwelcherüberaus
ungünstigenLagesichWienindieserBeziehungbefindet.SeitKriegsendemussfürvielehunderteAusländer,seienesKinderindenPflegeanstalten,seien
es Erwachsenein denVersorgungsanstalten,KrankenhäusernundIrrenanstal¬
ten ,derAufwandbestrittenwerdenundes habensichausdiesemTitelbe¬
reitsAnsprücheWiensvoneinigenMillionenSchillingangehäuft,derenHer¬
einbringungnur in denseltenstenFällengelingt .

EineBemängelungdesRechnungshofesbetrifftdieEntschädigung
andenVereinFreieSchule-KinderfreundeanlässlichderRäumungdesvonihminnegehabtenKinderspielplatzesimPrater .DieEntschädigungvon25. 000
SchillingwurdevomGemeinderatsausschussordnungsgemässbewilligt .Darüber
hinausist abernocheineZahlungvon . 022' 14Schillinggeleistetworden,
diedadurchentstandenist ,dassderMagistratselbstdieDemolierungder
BarackeunddieDeponierungdesMaterialsvornehmenmusste,undderenZah¬
lungderRechnungshofals unbegründeterachtet .DieBeauftragtenrechtfer¬
tigendasVorgehendesMagistratesinderfolgendenWeise:EinVerschulden
desVereinesandernichtfristgerechtenRäumungliegenichtvor ,weildie
GemeindeselbstmitderZuweisungdesvertragsmässigbedungenenErsatzplat-¬
zesimVerzuggebliebenist .MitAusschlussbeschlussvom27 .Mai1931erstist dieZuweisungerfolgt ,währendderBaudesStadionsschonfrüherdie
Freimachungbedingte.MitAufnahmeschriftvom30 .März1931erklärtesichder
Vereindamiteinverstanden,dochwurdedamalsausdrücklichbedungen ,dass
derMagistratdievolleHaftungfürdasInventarundallessonstigeMaterial
zuübernehmenhat .DurchdennotwendiggewordanenvorzeitigenAbbruch,der
durchdieBauunternehmungbewirktwurde ,ist demVereindieMöglichkeitge¬
nommenworden,sowieesursprünglichgeplantwar ,denAbbruchdurchfrei¬567
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willige Helfer zu bewirken . DerMagistrat konnte daher dem Verein ,der

berechtigt gewesenwäre ,mit der Räumungbis zur ZuweisungdesErsatzplat -¬
zes zuzuwarten ,nicht nochdie Kostender Demolierunganrechnen .Richtig
ist aber ,dass nachdem27 .Maider Vereindas Material hättewegführen
müssen ,und für die dadurch entstandenen Ausgabenvon 639 ' 66Schilling
machteder Magistrat auch den Verein ersatzpflichtig .Es wurdeabereine
Gegenforderunggedtendgemacht ,mit der Begründung ,dass bei derNiederreis -¬
sung des Barackenmaterials sehr erhebliche Teile verlorengegangen sind .

Tatsächäichliegt diesbezüglicheine Aufnahmsschriftvom30 .Oktober1931
vor ,derzufolge die ganzen Fensterstöcke ,einzelne Fenster undsonstige
Holzteile fehlen .DemRechnungshof ist anscheinend nur das Protokoll über
das Garteninventarvorgelegen ,demzufolgeauchgewisseGegenständefehlen ,
denen aber nur ein untergeordneter Wert beizumessen ist .Der Magistrat hat

einen Ausgleich dahin getroffen ,dass diese beiden Forderungengegeneinander
aufgehoben wordensind .

Ungeklärt und einer besonderen Ueberprüfung bedürftig erscheint

demRechnungshofder Fuhrwerksdienstbei denGemeindefriedhöfen,demseit
Auflassung des eigenen Fuhrwerksbetriebes erhöhte Bedeutung zukomme .Die
Verschiedenartigkeit der an fremde Fuhrwerker gezahlten Löhne,insbesondere
jener für Begleitpersonen ,wird bemängelt ,desgleichen auch derUmstand,
dass ein niedriges Offert nur teilweise in Anspruch genommenwurde .Die
Aufklärung bezüglich der Begleitpersonen geht dahin ,dass es für denBe¬
trieb vorteilhaft war ,vorhandenes Saisonpersonal ,das tageweisenicht
entsprechend ausgenützt .werden konnte ,den betreffenden Fuhrwerkernbeizu¬
stellen und den Unterschied der Entlohnung auf sich zu nehmen ,statt

dieses Personal vollkommen unbeschäftigt zu lassen ,Dabei war es auch von
Vorteil ,dass dieses eigene Aushelferpersonal sich auf demweitgedehnten

Zentralfriedhof entsprechend gut auskennt .Dadurcherklärt sich dieUeber¬
nahme der Soziallasten durch die Friedhofsverwaltung und die Tragung des

Lohneseines zugewiesenenAushilfspersonaleswährendder Erkrankung .Die
bloss teilweise Benützung eines niedrigen Anbotes wird mitMinderleistungen
dieses billigeren Fuhrwerkers begründet ,dessen Heranziehung deshalb auch

nur mehrausnahmsweiseerfolgte ,wennmit den ständigen Kontrahentendas
Auslangennicht gefunden werdenkonnte .
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DerRechnungshofkomtaufeseimenvorjährigenHinweiszurück ,wo¬

nach bei der 2ubilligung von Zuschüssenzu Mieten über lo Groschenfür
die Friedenskronezu freigebig vorgegangenwerde .DieAbweisungmangels
Rücksichtswürdigkeitgeschahin nur ganzvereinzelten Fällen .DadieseAus¬
gabe im Tahre1931bereits 610 . 00cS ausmachteundfür 1932mit1,000 . 000
Schillingveranschlagtist ,hält es derRechnungshoffür notwendig,mög-¬
lichste Sparsamkeit auf diesem Gebiete walten zu lassen . Eswäre auchwirt¬
schaftlicher ,die Beiträgehäuserweisean denHauseigentümeroder aneinen
vonden bezugsberechtigtenBewohnerndes HausesnamhaftgemachtenBevoll¬
mächtigtenauszahlenzulassen .In derAntwortwirdzugegeben,dassfüreine
grosseReihevonFällentatsächlichdie UnerschwingbarkeitderLeistung
durchdie betreffendenMietparteienauchohneZinszuschussnichtvorliegt .
Es war aber dieser Gesichtspunkt nicht massgebend .Der Zinszuschusssollte
vielmehrjenezufälligenUnterschiedeausgleichen ,die sichzumeistbei
sehr alten oder mindersorgfältig gebautenHäusernergebenundüberden
allgemeinenWienerDurchschnitthinausgehen .Für dieseentgegenkemmende
Auffassungder Kommission,die bishersämtlicheBeschlüsgestimmeneinhellig
gefasst hat ,war insbesondere der Umstand massgabend ,dass/im Zusammenhang
mit denMietzinszuschüsseneingeführteBodenwertabgabevomunverbauten
Grund für die Ausgaben volle Deckung bietet .Der Ausschuss hat nur ganz

wenigeFälle ,insgesamtetwa18,vondemZuschussausgenommen,weil sichdie
betreffendeMietparteiin so günstigerEinkommens- oderVermägenslagebefin¬
det ,dass eine ZuschussleistungnacheinstimmigerAuffassungaller Ausschuss
mitglieder nicht gutgeheissenwerdenkonnte .Wasden zweitenHinweisanlangt
dass es Skonomischerwäre ,für jedes Hausnur einen einzigenEmpfängerdes
Zuschusseszubestimmen,sohatderüberimAusschusseinesehreingehendeBe¬
ratung stattgefunden .Es konnteeine Einigungüber die Frage,obderHausver¬
trauensmann oder der Hauseigentümer die empfangendeStelle sein soll ,nicht
erzielt werden .DerAusschussist dehinübereingekommen,es bei dergegenwär¬
tigen Formbewendenzulassen .

DerRechnungshofstellt zur Erwägung ,ob es nicht angesichts desstän¬
digen Sinkens der Kassenbestände zweckentsprechend wäre ,für jene Wohnhaus¬

bauten ,die auf Grunddes Wohnbaufärderungs- undMietengesetzeserrichtet
wordensind ,die geplanteerste Hypothekaufzunehmen.DerMagistratbemerkt
dazu ,dassdieInanspruchnahmesolangealsmäglichverzägertwerde ,umdie
Belastung durch die häheren Hypothekarzinsen zuvermeiden .

Der Rechnungshofkonstatiert ,dass von den zu Jahresbeginn 1931vor - ¬
handenengrossen Rückständenan Bauabrechnungenaus früheren Jahrenein
grosserTeilaufgearbeitetwurde ,aberdochnocheineganzeAnzahlsolcher
Abrechnungenaushafte ,für derenehetunlichsteErledigungSangezutragen
sei .Die Beauftragten antworten ,dass seither 69 Bauabrechnungenaufgearbei¬
tet wurden,bei weiteren 11 sei dies imZuge .

Der Rechnungshofkommtauf seine Ausführungenim Berichte 1929we¬
gender Darlehenan Siedlungsgenossenschaftenzurückundhebtneuerlich
hervor ,dass das Siedlerentgelt nur 1 20 S für das Siedlerhaus und denMonat
betrage .Die jährliche Einnahme erreiche nicht einmal lo . 000S und sei so¬

mit gänzlichunzulänglich .Wennauchnur ein nennenswerterTeil dervertrag¬
lich festgesetztenVerzinsungerreicht werdensoll,wäreeineausgiebige
Erhähung des Siedlerentgeltes notwendig ,wozuauch die Gemeindenachdem
Wortlautdes Vertragesohneweitersberechtigt sei .Demgegenübersagtder
Magistratfolgendes :
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WiebereitsimVorjahrefestgestellt,beruhtdasSiedlerentgeltaufBeschlüs-¬
sendesGemeinderatesundkannnurinsoweiterhöhtwerden,alsdiedortfest¬
gelegteVoraussetzungzutrifft . Esist diesdieErhähungderMietzinsein12
WohnhausanlagenderGemeinde,dieals Vergleichobjektenominativin demGe¬
meinderatsbeschlussaufgezähltsind. EinesolcheZinssteigerungistbisher
michterfolgt undes kanndeshalbauch der Magistratauseigenomkeine Erhähungdes Siedlerentgeltes verfügen .

DieHähederMietzinstückständebeiderstädtischenWohnhäuserver¬wie der Rechnungshoferkl .ärtwaltunghält sich , ungefährin der gleichenHähewieim
Vorjahr .DiesesErgebnissei imHinblickauf die dermaligenwirtschaftli¬
chenVerhältnissesicherlichnichtunbefriedigend.DerRechnungshofer¬
klärtauch ,dassdieWohnhäuserverwaltungimallgemeinenderEinbringung
derRückständedaserforderlicheAugenmerkzu- wende.ImmerhinwarenaberdochmehrereFällefestzustellen ,indenendieWohnhäuserverwaltungdienotwendigenenergischenEinbringungsmassnabmenentwederüberhauptunter¬
lassenoderverspätetgetroffenhat .DieWohnhäuserverwaltung,sowirdinder
Gegenäusserungausgeführt,ist ständigbemüht,alleRückständeeinbringlich
zumachen .In gewissenFällenwares aberdochangemessen,Stundungenzuge¬
währen ,umdenSchuldnerndie Mäglichkeitzugeben ,ihrenRückstandzutilgen ,
undKündigungenzuvermeiden.

LautFeststellungdesRechnungshofesreicht bei einerReihevon
älterenstädtischenWohnhausanlagendereingehobenePauschalzinsnichtmehr
zurDeckungdesErhaltungs-undVerwaltungsaufwandeshin .DiesePauschlazinse
sind überdieswesentlichniedrigerals die für Wohnungenin Althäusernge¬
setzlichfestgesetztenMietzinseundessei dahereineentsprechendeErhä¬
hungamPlatze .DerMagistraterwidert ,dass er mit Rücksichtauf dieWirt¬
schaftskriseunddieungewähnlichgrosseZahlvonArbeitslosenindenin
BetrachtkommendenWohnhausanlagenvoneinerErhähungdesWietzinsesAb-¬standgenommenhat .

DerRechnungshofstellt zurErörterung,dassderVerbandfürWohnungs-¬
reformfür die vonihmin derAnlage" KarlMarxHof "benütztenGeschäftslo¬
kalitätenvomMietzinsbefreitsei .DasdiesbezüglicheAnsuchenwurdezu¬
nächstvonder Wohnhäuserverwaltungals ungerechtfertigtabgewiesen,
später aber dochmit der Begründungbewilligt ,dass der Verbandmit derBera¬
tungsstelleAufgabenaufsichgenommenhabe,diesinngemässindenWirkungs
kreisderWohnhäuserverwaltungfallen ,fernermitdemHinweis,dasseinean¬
dereVermietungsmäglichkeitfür dieseungünstiggelegeneLokalitätnichtge¬
fundenwerdenkönne .DerRechnungshoferachtetdieseBegründungfürunzubref¬
fend .BeratungenbezüglichderInneneinrichtungvonWohnungengehärendoch
wohlnicht in den Aufgabenkreisder Wohnhäuserverwaltung.WennderVerband
für WohnungsreformdieLokalitätenräume ,sobestündedieMeglichkeit ,die
Räume ,die ursprünglich für ein Cafehausin Aussicht genommenwaren ,zuver¬
mieten .Gelingtdies aber laut Befürchtungder Wohnhäuserverwaltungnicht ,
dannhätteebenschonbeiderErrichtungderWohnhausanlagevonderSchaffung
dieser GeschäftslokalitätenüberhauptAbstandgenommenwerdensollen .DieBe¬
auftragten legen dar ,dass die Planverfassungdes Karl MarxHofesnochauf
dasJahr1926zurückgeht.DiedamalsnochganzwesentlichgünstigerenWirt¬
schaftsverhältnisseliesseneineglatte VermietungdergeplantenLokalitä¬ten angesichtsder grossenWohnhausanlageundder benachbartengrossen
SportanlageHoheWarteerwarten .Es fehlte auchtatsächlich nicht anIn¬
teressenten .Erst mit der Verschlechterungder Verhä ' änisseergabensich
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die Schwierigkeiten .Gegenüberder Leerstehung ist die derzeitige Ver¬
wendungdurchdenOesterreichischenVerbandfürWohnungsreform(Obmann
Finanzminister. D.Dr .JosefRedlich )jedenfallsvorzuziehenundgerecht¬
fertigt . Esist immerhindie innere Instandhaltungdes Lokalesgewährlsistet
undder Gemeindefliesst auchdie Wohnbausteuerzu .Darüberhinaushataber
die städtischeWohnhäuseverwaltungzweifellosein Interessedaran ,die
Mieter bei der Einrichtung ihrer Wohnräumeentsprechend beraten zumissen .
Bei denWienerWohnunshausbautenhandeltes sich umneuartigeTypenundvor
allem auch umeine andere Zimmerhäheals die früher übliche .Nachdieser
Richtunghin besteht tatsächlich ,wie viele auchjetzt nocheintretende
Anfragenzeigen ,derWunschnacheinersolchenBeratung .Auchvondiesem
Standpunkte aus kann also ein Entgegenkommen an den Verband für Wohnungs¬
reform gerechtfertigt werden .

TechnischeAngelegenheiten.
MitBefriedigungstellt der Rechnungshoffest ,dass die vonihm

für 1929bemängeltenWeitwendigkeitenderVerrechnungbei derBetriebsbuch¬
haltung für die WasserversorgungschonnamhafteVereinfachungenerfahren
haben .Es wärezweckdienlich ,durchdie ausschliesslichekameralistische
Verrechnungauf diesemWegefortzufahren .

EinHinweisdesRechnungshofesgilt demvomBetriebWasserleitungdeshergestellten AnschlusszumSprrtplatz " Askä "auf einemGemeindegrundim
XX. BezirkmiteinemAufwandvon . 709 ' 85Schilling .Dafärhabenichtdie
Gemeinde ,sondern der Wasserabnehmeraufzukommen .WennzwingendeGründeda¬
gegengesprochenhaben ,sohättedieArbeitkeinesfallsausdenKreditender
Wasserversergung ,sondernzu Lastender SportförderungoderunterdemTitel
einer Aufwendung für den städtischen Grundbesitz geschehen sollen .In der

Antwortwirdbemerkt ,dassin der Vorkriegszeitundwiederholtseitherin
gleicherWeisevorgegangenwordenist .Sofür denReichsverbandkatholi¬
scher Mädchenvereine,für die Sportplätzeder FeuerwehrunddesVerbandes
der stäftischenAngestellten ,für denVereinKinderschutzstationen.ImFalle
" Askz "wurdeausserdemvereinbart ,dass der Vereineine jährlicheMindest¬

gebührfür denWasserverbrauchvon500Schilling zahlenmüsse.
Der Rechnungshof bemängelt ,dass dievon privaten Firmenbesorgte

ReinigungderFensterundZimmerimWasserleitungsbetrieb. 566Schilling
erfordere .Eine Herabdrückung sei umsomehrgeboten ,als der Betrieb ohnehin
5 eigeneweiblicheHilfskräfte mit Reinigungsarbeitenbeschäftige .Auchdie
HöhedesGas -undStromverbrauchessollte überprüftwerden .LautAntwort
des Magistrates ist schon im Mai 1932 eine erhebliche Herabminderungder
Reinigungsgebührenerfolgt undsind auchsonstnotwendigeSparmassnahmen
eingeleitet werden .

Wurdeeinerseits ,so führt der Rechnungshofaus ,beimPersonankraft¬
wagenbetriebe die erfreuliche Tatsache festgestellt ,dass im Laufedes
Abschlussjahres8 WagenausserBetriebgestelltwordensind ,sostehtes
anderseitsmitderhierinzutagetretendenSparsamkeitnichtimEinklange,
dass kurz vor der Ausserbetriebstellung dieser 8 Personankraftwagennoch
die Anschaffungeines neuenWagensals unabweislicherachtet wurde .ImZusam¬
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menhange damit mächte übrigens der Rechnungshof/bemerken ,dass imseinerZeitpunkte Gebarungsprüfungdie Frage noch nicht geklärt war ,
wasmit den ausser Betrieb gestellten Kraftwagengeschehensoll .

Die Beauftragten bemerkendemgegenüber :Der im Jahre 1931ange- ¬
kaufte WagenSteyr TypeXVIwarfür HerrnVizebürgermeisterHossbestimmt ,
demvorherein schonsehrabgenützterunddaherimBetriebeunwirtschaft¬
licherWagenzurVerfügungstand .DersachlichgeboteneAnkaufdesneuen
Wagens erfolgte im Jänner 1931 ,also zu einem Zeitpunkte ,in demder

Wegfalleiner Vizebürgermeisterstellenochnicht bekanntseinkonnte.
Im Zuge der Ersparungsmassnahmen wurden zu dem schon früher nur mehrals
Reservenverwendeten5Wagennochweitere3ausserBetriebgestellt .Es
sinddaherinsgesamtnoch7 Kraftwagenkei dergesamtenWienerHoheits-¬
verwaltungin Benützung .Ein Verkaufder überzähligenWagenist nicht
beabsichtigt ,der zu erwartende Erlss wäre mit Rücksicht auf die gegen¬
wärtigenMarktverhältnissenureinganzgeringfügiger .Esist daher
zwockmässiger ,diese Wagen weiter in Reserve zu halten ,um sie bei senst
verkommendemBedarf ,zum Beispiel bei der Sanität ,verwenden zukönnen .
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Ernährungs - undWirtschaftsangelegenheiten .
In dankenswertemEingehenauf die gegebenenAnregungenim

vorhjährigenBericht,soführtderRechungshofaus,hetderMagistratbeiden
MärktenundSchlachthöfenbudgetäreEinrichtungengetroffen ,die einewe- ¬
sentlichklarereundeinfachereVerrechungsdarstellunggestatten .Neuerli¬
chen Anregungen nach der gleichen Richtung hin wird der Magistrat ent - ¬

sprechen .
DerRechnungshofweistdaraufhin ,dassderGebarungsabgang

der LagerhäusermitEnde1931auf 5,787 . 728S angewachsenist . AneineAb-¬
deckungdurchdieLagerhäusersei mitRücksichtaufdenGeschäftsgang
nicht zu denken . Eswird daher dringendst nahegelegt ,zunächst jenen Teil ab¬
zuschreiben ,der sich als reiner Betriebsabgangdarstellt .Nurdiebisherigen
undkünftigenInvestitionensolltenals SchuldderLagerhäuserfortgeführt
und von ihnen auch entsprechendverzinst undallenfalls getilgt werden .
DerMagistratglaubt,eineandereMeinungvertretenzumüssen,undführtaus :

' DiestädtischenLagerhäuserhabenihrer historischenEnt¬
wicklungzufolge nicht die Formeiner selbständigen Unternehmung ,sondern
werdenals Magistratsabteilung geführt .Diese Tatsachekannaber andem
kaufmännischenCharakterdesBetriebesnichtsändern. Ebensowenigwieetwa
dieStrassenbahnenodereinPrivatlagerhausdieentstandenenVerlustedurch
blosseAbschreibungenzumVerschwindenbringenkönnten,kanndiesbeim
städtischenLagerhausgeschehen . Eswürdedie Gewissheit ,dass einBetriebs-¬
abgangletztenEndesabgeschriebenwird ,auchdie Gefahrin sichschliessen,
dassSparmassnahmenzurHerabdrückungdesBetriebsabgangesnichtausrei¬chenderfolgen . '

DerRechungshofbeschäftigtsich mitdemRückgangdesUmsat-¬
zesbeimWirtschaftsamtals FolgederSparmassnahmenimgesamtenGemeinde-¬
haushaltundgibtderAnschauungAusdruck,dassdasAmtdadurchnichtin
derLagesei ,dieeingelangtenBestellungenblossvomStandpunktderErspar-¬
nismöglichkeitzubehandeln,daes zunächstdaraufbedachtseinmüsste,
seineEigenregiezudecken .DemgegenübererklärtdasWirtschaftsamt ,dasses
seit JahrenmitnachweisbaremErfolgbemühtsei,seineRegieherunterzu
drücken.AnStallevonfrüherbestandenendreiLagerführungenistein
einzigesSentrallagergetreten.DerPersonalstandist von125Mannam1.
Jänner1929auf100am31. Dezember1931gesunken.Sollteesabertechnisch
unmöglichsein ,denApparateinemweitersinkendenUmsatzanzupassen,so
würdesolbstverständlichdochnurderWeggewähltwerden,denRegiezuschlag
zuerhöhen,niemalsaberkönneesinBetrachtkommen,nichtanundfürsich
vollkommengerechtfertigteEinkäufezutätigen,blossummiteinemniedri¬
geren Regieprozent auszukommen .

DerRechnungshofmachtdaraufaufmerksam,dassdieVergebung
vonLieferungenundArbeitenwiederholtnichtodernichtalleinandie
bestbietendeFirmaerfolgte .Erverschliesstsich nicht derEinsicht ,
dassunterUmständenzwingendeGründefüreinAbgehenvomBestbotsprechen
können.Dannsollteaberdoch,wennirgendwådangängig,getrachtetwerden,dass
dieleistungsfähigerenFirmenihr teueresAnbotaufdieHöhedesBestbotes
herabsenken .Auchdürfte sich in vielenFällenbei verschiedenerQualität
derWareeineUntersuchungin derRichtungempfehlen,obnichtbilligere
ErzeugnisseebenfallsdenangestrebtenZweckerfüllen .Demgegenüberäussert
sichdasWirtschaftsamt,dassesselbstverständlichbestrebtsei,stetsdas573
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Bestbotanzunehmen ,dochsei es klar ,dass bei Warenkäufennicht blossder
Schillinspreis ,sondern auch die Qualität massgebend ist .Wenneine nicht zu¬
länglicheLeistungsfähigkeitdesBestbieterseineAuftragsteilungnotwendig
macht ,so wirdgetrachtet ,denPreis des Bestbieters möglichstallgemein
durchzusetzen,wasauchin aller Regelbis aufverhältnismässiggeringfügige
undsachlichbegründeteUnterschiedegelingt .DasWirtschaftsamterachtetes
imSinnedesHinweisesdesRechnungshofesals seineAufgabe,beiverschie¬
denenQualitätender angebotenenWarenzu überprüfen ,obnicht auchmit
billigerenErzeugnissendasAuslangengefundenwerdenkann.

Demderzeit beimWirtschaftsamtin Uebungstehendensogenannten
ReferentensystemversagtderRechnungshofkeineswegsdieAnerkennung ,dass
es ,vomreinkaufmännischenStandpunktbetrachtet,vieleVorteileaufweist.
Es darf aber auch nicht übersehenwerden ,dass diese Einrichtunglediglich
aufdemVertrauengegenübereinzelnenPersonenaufgebautist undkeinevolle
Gewährdafür bietet ,dass die Offertverhandlungen von den Referenten aus - ¬
schliesslich im Interesse des Gemeindehaushaltesgeführt werden . DerRech¬
nungshofstelltdaher ,wiewohlerkeineBesorgnishegt ,dassUnregelmässig-¬
keitenvorgefallensind ,dochzurErwägung,obdaserwähnteSystemnicht
gewissenVerbesserungenunterzogenwerdensollte ,durchwelchedenange¬
deutetenBedenkenvonvornehereintunlichstbegegnetwerdenkönnte .DieBe¬
auftragtenstellengegenüberdiesenBedenkenfest ,dassderReferent ,was
dasEntscheidendeist ,keinesfallsdieVellmachthat ,auchnurdengering¬
fügigstenAnkaufalleinabzuschliessen.EsbedarfvielmehrjedervomReferen¬
tengestellteAntragderGutheissungdesApteilungsvorstandesoderseinesStellvertreters .Dabeiwird insbesonderemit grosser Sorgfalt daraufgeach¬
tet ,dassdie Nichtannahmedesbilligeten Anbotesausreichendbegründetseinmuss .

AllgemeineVerwaltungsangelegenheiten.

Die Gebarungund Verrechnungder Feuerwehrgab wie inden
VorjahrenzukeinerBemängelungAnlass .UeberflüssigeMehrarbeitenkönnten
durchEinführungeinerVerlagsgebarungvermiedenwerden .Essei vielzu
umständlich,dassselbstdiegeringfügigstenBestellungen,daruntersolche
imWertevonwenigerals 1 Schilling ,denWegüberdiebetreffenden
zentralenMagistrats-Abteilungennehmenmüssen .DerMagistratwirdnicht
nurin BezugaufdieFeuerwehr,sondernganzallgemeinüberdieVereinfachungder GebarungdurchZuweisungvonVerlägenberaten .
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StädtischeUnternehmungen.
Allgemeines .

Darüber sagt der Rechnungshofim allgemeinen Teilwörtlich :
„ DieJahresrechnungender drei städtischenUnternehmungen :Gaswerke,

Elektrizitätswerke und Strassenbahnen ,wurdenan Ort und Stelle anHand
der GeschäftsBücherund vorgelegten Bilanzunterlagen geprüft ,wobei
die vollkommeneUebereinstimmungder bücherlichenErgebnissemitdenin
den Bilanzen ausgewiesenen festgestellt wurde .

Die Bargeldgebarungerscheint nach wie vor sorgfältig geführt ,die
Kassenwurdenim Laufedes Jahres wiederholt skontriert .DieGuthaben
bei denBankengehenmit denimOriginal eingesehenenKontoauszügenin
Ordnung .Die im Vorjahrsberichte gegebene Anregung ,betreffond die Ver¬
einfachung der Kassajournalführung bei den Strassenbahnen ,wurde

berücksichtigt .
Auchdie überprüfteMaterialgebarunggabkeinerleiAnlasszueiner

Bemängelung.Ueberdieskonntesich der Rechnungshofdurcheine imMaga¬
zin in der Dunklergasse ,dann in der Engerthstrasse und in derAutobus¬
werkstätte in der Pernerstorfergasse vorgenommeneEinschauvonder
sorgfältigen Verwaltung ,Lagerung und Evidentführung derLagerbestände
überzeugenund bei dieser Gelegenheit auch feststellen ,dass diebei
der genannten Werkstätte in betriebstechnischer Hinsichtgeführten
Evidenzen und Aufzeichnungen sehr zweckmässig eingerichtet sind und
einen wertvollenBehelffür eine rationelle VornahmeundDurchführung
der jeweils erforderlichen Reparaturen abzugebenvermögen .

Hinsichtlich der Vergebung von Arbeiten und Lieferungen hat die
Gebarungsprüfungergeben ,dass auchdiesmalwiein denbeidenvorherge¬
gangenen Jahren das Inland in erster Linie berücksichtigt wurdeund
Aufträgean das Auslandnur imFalle der Unvermeidlichkeitundnachan
kompetenterStelle eingeholterBewilligungvergebenwurden.

Schliesslich verdient vermerktzu werden ,dass die Buchhaltungder
Elektrizitätswerke ,vondemBestrebengeleitet ,dasBuchungsgeschäft
möglichst zu vereinfachen ,eine Umstellung des Buchungsvorganges in der
Hauptbuchführungvorgenommenhat ,wodurcheine Arbeitsersparnis undein
erhöhter Grad von Bilanzbereitschaft erzielt wurde .

Wennauch - was immer wieder hervorgehoben werden soll - imHinblick
auf die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit im Gegensatz zu der ge¬
waltigen Buchungsmaterie die Ueberprüfung nur eine stichprobenweise
sein konnte ,so lassen dochdie zahlreich undeindringlichvorgenomme¬
nen und vielfach bis auf die Buchungsquelle zurückgehenden Stichproben

einendurchauskorrektenVollzugdes ganzenBuchungsgeschäftesdeutlich
erkennen . "

StädtischeGaswerke
Näch eingehender Darstellung der Verhältnisse beim Gaswerkkommt

der Rechnungshof zu dem Schluss ,dass das ungewöhnlich günstige Ver¬
hältnis zwischenei genen und fremdenMitteln nach wie vor denhohen
Grad von wirtschaftlicher Selbstständigkeit und Stabilität erkennen
lässt ,der demUnternehmeninnewohnt arbeitet mitbloss

' 3% fremden Mitteln .Auch die Liquidität des Unternehmens ist in

einemAusmassevorhanden ,wiees unterdengegenwärtigherrschenden
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wirtschaftlichen Verhältnissen sicherlich nicht oft anzutreffen ist .
Der Schlussatz lautet :„ Dasim VorstehendenangeführteZiffernmaterial
erweist allein zur Genügedie vortreffliche finanzielle Führungdes
Unternehmens ,die übrigens ja schonin den beidenvorhergegangenen
Berichten ihre entsprechende Würdigungfand ,sodass sich weitereAus¬
führungenzur Bekräftigungdieses Urteiles wohlerübrigen . "

Städtische Elektrizitätswerke .
DieganzeAusgabengebarungdesUnternehmenskann ,wiederRechnungs¬

hof feststellt ,als sparsambezeichnetwerden .DerPersonalstandhat
sich von 1086 auf 3833 ,sohin um253 Personen vermindert .Beider
Stromerzeugungsteigt fortwährendder Anteil der Wasserkraft .Erist
von 30 ' 6% im Jahre 1930 auf 58 '% im Berichtsjahr gewachsen .Die
LiquiditätdesUnternehmensist grössergeworden ,waseinestärkere
AbdeckungderSchuldenermöglichte .DieserZustandist umsodankenswer¬
ter ,als unterdemDruckder Wirtschaftskrisedie Einnahmengegenüber
demVorjahr umrund ' 8Millionen Schilling zurückgeblieben sind .Die¬
sen Ausfall vermochtedie Geschäftsleitung in zielbewusster Weisedurch
ansehnlicheErsparungenmehrals wettzumachen .DerRechnungshof
schliesst seinen Bericht mit den Worten :„ Esgereicht demRechnungshof
zur Befriedigung ,mit dieser Feststellung im Zusammenhangemit derwei¬
ter obenaufgezeigtenwesentlichenVerbesserungderwirtschaftlichen
KonstruktiondesUnternehmensseineimvorjährigenBerichtinBezugauf
eine allmähliche Konsolidierungder finanziellen LagedesUnternehmens
gehegtenErwartungenbestätigt zu finden ,under nimmtdies gernezum
Anlass ,seine der umsichtigen Geschäftsführung schon im Vorjahr gezollte
Anerkennungzuwiederholen . "

StädtischeStrassenbahnen .
DerRechnungshofbeschäftigtsichmitdenfinanziellenSchwierigkei¬

tenderPensionskasse.EinerseitshabendiegesteigertenPensionierungen
der letztenJahredie BelastungderKasseganzwesentlicherhöht ,ander¬
seits sind die Beiträge der Dienstnehmer und Dienstgeber durch die Ver¬
minderungdes Aktivstandesund durch Lohnkürzungengeringergewerden.
DieimOktober1931erfolgteErhöhungderPensionsbeiträgeundMinderung
der RuhegenüssevermagdasAnwachsender Schuldder Pensionskassenicht
aufzuhalten .Sie beläuft sich mit EndeAugustauf 8,399 . 000S .Angesichts
dieserTatsacheerscheinenweitereSanierungsmassnahmennachAnsichtdes
Rechnungshofesdringendgeboten .

WasdieVorrätederStrassenbahnanlangt ,zeigtsichdasBestrebenderGeschäftsleitung ,dieAuffüllungstrengimRahmendesjährlicher¬
forderlichen Bedarfes zu halten .Auchsonst bemühtsich dieVerwaltung ,
die AusgabenwirtschaftdenherrschendenwirtschaftlichenVerhältnissen
bestmöglichanzupassen .Gegenüberdensonst erzielten Ersparnissenfällt
es aberdemRechnungshofauf ,dassdieAufwendungenfür Ueberstundenund
Spesenpauschalienfür die Beamtengruppeseit Jahr undTaggleichhoch
gebliebensind ,obwohlauchdafürähnlicheErsparungsmöglichkeitenbeste¬
henwiebei denübrigenNebengebühren.DerRechnungshofgibtBeispiele
für die Berechtigungder Massnahmenzur Entlastung desPersonalaufwandes
durchAnführungderMonatszahlungeinzelnerKategorienvonBediensteten.

Bei den in VerwendungstehendenPersonenautoswird daraufverwiesen ,
dasszwardie Anzahlsich um2 verringerthabe ,die Kostenabertrotzdem576
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gestiegen sind .Der hohe Kilometerpreis sei zweifellos auf langeSteh¬
zeiten infolge ungenügenderAusnützungzurückzuführenundeserscheint
deshalbder vorgenommeneAbbaunochunzureichend .DieDirektionder
Strassenbahnklärt dieseBemängelungdahinauf ,dassdie langenStehzei¬
ten bei einemVerkehrsbetriebunvermeidlichsind ,weil die Unfälleund
StörungeneinenunausgesetztenBereitschaftsdienstmitverhältnismässig
nicht grosser Beanspruchungnotwendigmachen .Uebrigenshat dasUnterneh¬
men seither neuerlich einen Personenkraftwagen ausser Stand gebracht
undnimmtden Abbaueines weiteren in Aussicht ,sodass danndieHalfte
des seinerzeitigen Standes erreicht sein wird .

Der Rechnungshof hebt hervor ,dass im unerfreulichen Gegensatz zu
den günstigen Resultaten auf demGebiet der AusgabenwirtschaftdieEin¬
nahmengebarungsteht .„ Esist zu beklagen ,dassdieanerkennenswerten
Anstrengungen der Geschäftsleitung ,durch weitestgehende Sparsamkeitund
durchRationalisierungderBetriebsführungeineBesserungderWirtschafts¬
lage des Unternehmensherbeizuführen ,immerwiederdurch densteten
Frequenzrückgangvereitelt werden . "Angesichtsdessen stellt derRech¬
nungshofeineAenderungderdermaligenTarifpolitikzurErörterung.
DerEinheitstarifhat ,reinmanipulativbesehen,seineVorteile .Doch
bestehekein Zweifel ,dass er insofernezu demFrequenzrückgangemit
beitrage ,als sich jener Teil der Bevölkerung ,für dendieBenützung
derStrassenbahnfür kürzereStreckenvorwiegendin Betrachtkommt,we¬
gendeshiefürunverhältnismässighohenFahrpreisesvondieserVerkehrs¬
möglichkeit immermehrabwende .Diese sogenanntenKurzfahrerzurückzu¬
gewinnen ,wäre ein Mittel ,die Frequenz zu heben .Es müssteallerdings
der Einnahmenausfalldurchdie Ueberwanderungder gegenwärtigenKurz-¬
undMittelstreckenfahrerauf denKurzstreckenscheindurcheineErhöhung
der Langstreckenkartewettgemachtwerden .Durchdiese Umgestaltungdes
Tarifes würde auch die den allgemeinen tarifpolitischen undwirtschaft¬
lichenGrundsätzenwidersprechendeEinrichtungbeseitigterscheinen,
wonachdasUnternehmenfür die kleinsteFahrtleistungdasgleicheEntgelt

fordert wie für die grösste .

Zudieser vomRechnungshofaufgeworfenensehr wichtigenundinteres¬
santen Frage nimmtdie Strassenbahn mit folgenden DarlegungenStellung :
Das Problem der Gewinnungder Kurzfahrer beschäftigt seit Jahrenalle
Verkehrsunternehmungen,nicht nur die Strassenbahnen ,sondernauchdie

Eisenbahnen .Bekanntlichhat ein Zonentarif in Wienviele Jahrehindurch
bestanden .Er ist auchnicht bloss durchdenEinheitstarif ersetztwor¬
den ,sondernes ist zu beachten ,dass ein früher niemalsbestandenes
Begünstigungssystemfür eine ganzeReihevonFahrtengeschaffenworden
ist ,sobeispielsweisedieWochenkarten ,dieHin -undRückfahrscheine,
die Vorverkaufsscheine . . . ,dass aber vor allem anderen bei den inbes,onders
der Preisgestaltung/bevorzugten Streckerkarten das Zonensystemin drei
Staffeln enthalten ist unddaherdenKurzfahrernfür imVorausbestimmte
Strecken die Möglichkeit zu so billigen Fahrten bietet ,wie sie durch
einen Zonentarif selbst nicht geschaffen werden könnte .Es mussauch
berücksichtigt werden ,dass die WienerBevölkerungnicht vonvorneherein
in KurzfahrerundLangfahrerzerfällt unddass also dieserEinheitstarif ,
der bei vielenkurzenFahrtenals ein Nachteilempfundenwerdenmag,
für dieselbenPersonenbei anderenGelegenheitenwiedereinenVorteil
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darstellt .Entscheidend ist aber die Frage ,ob das Unternehmen bei
Einführung des Zonentarifes finanziell günstigere Erfolge erzielen
könnte ,da ja der Rechnungshof bei seiner Anregung von der derzeit un¬
befriedigenden Finanzlage der Strassenbahnen ausgeht .Dazu sei folgen¬
des bemerkt :

Aus der Friedenszeit liegt infolge des damals geltenden Zonentarifes
eine verlässliche Statistik über das Verhältnis zwischen Kurzfahrern

und Langfahrern vor .Damalswaren rund 40 %Kurzfahrer .Gegenwärtig
fehlt eine Statistik .Da aber die heutige Gesamtfrequenz trotz der

Wirtschaftskrise noch immer wesentlich höher ist als im Jahre 1913bei
einer grösseren Bevölkerungszahl Wiens ,so kann manwohl annehmen ,dass
die Schichten der Kurzfahrer noch immer ,wennauch nicht ingleichem ,
so doch in sehr erheblichem Masse ,die Strassenbahn benützen .Geht man
davon aus ,dass der Preis eines Kurzstrecken - Fahrscheines ,umeinen
wirklichen Anreiz zu bieten ,nicht höher als 20 Groschen sein dürfte ,

so ist schon eine sehr wesentliche Erhöhung der Zahl der Kurzfahrer er¬
forderlich ,um nur den durch die Herabsetzung des Tarifes bewirkten
Entgang an Einnahmen wettzumachen .Dazu kommt aber noch ,dass ein sol¬
cher Zonentarif erfahrungsgemäss auch viele Langfahrer dazuverlockt ,
gewisse Strecken zu Fuss zurückzulegen ,ummit der billigeren Zonen¬
karte auszukommen .Daraus würde sich für die Strassenbahn ein weiterer
namhafter Entfall an Einnahmenergeben ,der gleichfalls nur durcheine
Frequenzsteigerung ausgeglichen werden könnte .Ein derartiger Zustrom
ist aber in dieser Wirtschaftskrise und insbesonders angesichts der

Tatsache ,dass die Frequenz der Strassenbahn noch immerum60 %höher
ist als im Jahre 1913 ,nach Ansicht der Direktion nicht zu erwarten .

Es blkebe also nur der Auswegübrig ,auf den auch der Rechnungshofhin¬
deutet ,nämlich gleichzeitig mit der Einführung des Zonentarifes den

Preis der Normalkarte von 32 Groschen zu erhöhen .Es würde sich in Zu¬
sammenhang damit aber gewiss auch bei den derzeit begünstigten Karten¬

kategorien eine Erhöhung als notwendig erweisen ,weil sich sonst wieder
Abwanderungen zu diesen Kategorien vollziehen und die Einnahmen schmä¬

lern .Unter den herrschenden Wirtschaftsverhältnissen muss von jeder
Steigerung des Tarifes eine sehr ungünstige Wirkung auf die Benützung
der Strassenbahn befürchtet werden .WieTariferhöhungeninKrisenzeiten
wirken ,zeigt das Beispiel der deutschen Verkehrsunternehmungen .Der
dort eingetretene Fahrgastabfall von durchschnittlich 50 % ist zumTeil
zweifellos auf die während der Krise vorgenommenenTarifsteigerungen

zurückzuführen .Selbst die spater mit Notverordnung angeordneteErmäs¬
sigung desFahrpreises brachte keinenennenswerte
Rückgewinnung der einmal abgewanderten Fahrgäste .Die sehr wichtige
soziale Seite des Problems bedarf einer besonderen Würdigung .Wirddie
Frage aber zunächst nur vomStandpunkt der Erzielung höhererEinnahmen
betrachtet ,so glaubt die Verwaltung ,dass die Einführung eines Zonen¬

tarifes ,die unbestrittenermassen nur gleichzeitig mit einer Erhöhung
der derzeit geltenden Tarife geschehen könnte ,nicht zielführend ist .

Ferner verweist der Rechnungshof darauf ,dass eine Rentabilität des
Autobusbetriebes in der bestehenden Form kaum zu gewärtigen ist .In den
starken Verkehrsjahren sollte er eine Entlastung der Strassenbahn bil - ¬

den ,bedeutet aber bei dem gegenwärtigen Frequenzrückgang auf allen
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Strecken ,die gleichzeitig auchvonder Strassenbahnbefahrenwerden,
imGründegenommennichts anderesals eine selbst geschaffeneKonkur¬
renz .Streng wirtschaftlich betrachtet sollte daher derAutobusbetrieb
auf den fraglichen Linien eingestellt werdenundnur auf dieInnere
Stadt beschränktbeiben ,wobeijedochgesagtwerdenkann ,dass dieBei-¬
behaltungdesgegenwärtiggeltenden10Groschen-ZonentarifeseinVer-¬
lustgeschäft bedeutenwürde .Die Direktion antwortet darauf :" Das
Unternehmen kann eine Auflassung der schon stark eingelebten Autobus¬
linien nicht empfehlen ,zumal die Einstellung des Betriebes nur ver¬
hältnismässigbescheideneErsparnissebringenkönnte ,weil- ganzabge¬
sehen von der grossen Schwierigkeit eines Personalabbaues - wichtige
Lasten ,wie die ganzeGebäudeerhaltung ,ein Teil derWageninstandhal¬
tung und der gesamte Kapitalsdienst unverändert bleiben .Es würdeüber¬
diesnureinTeilderAutobusfahrgästezurStrassenbahnzurückkehren ,
ein andererTeil aber ,der denAutobusausBequemlichkeitsgründenbe¬

nützt ,verloren gehen .Der ausserhalb der Inneren Stadt geführte Aut¬
busbetriebstellt für viele Bezirkekurzeunddirekte Verbindungenmit
demStadtzentrumundmitentferntliegendenBezirkenher ,die mitder
Strassenbahn nur auf Umwegenerreichbar sind .Die Einstellung würde
alsoTeilederBevölkerungschwertreffen ,ohnedemUnternehmenwirk¬
lich nennenswerte Vorteile zubringen . "

Schlusswort .
DerGesamtberichtschliesst mit denfolgendenWortendesPräsiden¬

ten des Rechnungshofes :„ DasEntgegenkommen,das viele Anregungenundbisher
VorschlägedesRechnungshofes/beiderGemeindeWiengefundenhaben,
berechtigtmichzuderAnnahme ,dassauchdervorstehendeBerichtwie¬
der zu einemdie Vorteile des Gemeindehaushaltesfördernden Ausbauder
Gemeindeverwaltungbeitragen wird .Dass aber solche AnregungenundVor¬
schläge erstattet werdenkönnen ,ist nicht zuletzt derbereitwilligen
Unterstützungder Beauftragtenundder sonst zurAuskunfterteilung
herangezogenenBeamtendes Verwaltungs -und RechnungsdienstesderGemeinde
Wienzuzuschreiben ,die denVertreterndesRechnungshofesabermalsbei
der Durchführung ihrer Kontrollaufgaben zuteil wurde .Ich gestatte mir
daherdie Bitte ,der Gemeinderatmögeallen diesenFunktionärenden
bestenDankdesRechnungshofeszumAusdruckebringen .

- - . - . —. —.— - .- ¬

DasKontrollamtnimmtzu denvomRechnungshofaufgeworflenenallge¬
meinenFragenStellung undgibt seinen Standpunktzu der Neuordnungdes
Buchhaltungs -undRechnungsdienstes ,der Interimsgebarung ,demAufbau
desVoranschlages ,der BestreitungvonSachauslagengeringfügigerArt
undder Schaffungeiner Haushaltsordnungbekannt .DieselbenAngelegen¬
heitensind übrigensauchimEigenberichtdesKontrollamtesvielfach

behandelt .
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